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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Gegen die auf Grundiage von sieben Patentansprüchen 

erfolgte Erteilung des europäischen Patents 101 402 

(europäische Patentanmeidung Nr. 83 710 044.5) iegte die 

Beschwerdeführerin (Einsprechende) einen zulässigen 

Einspruch wegen mangeinder erfinderischer Tàtigkeit des-

Patentgegenstands em, den sie auf 

EP-A-51 000 

stützte. 

Nach Ablauf der Einspruchsfrist nannte sie u. a. noch 

GB-A-i 466 146 und 

US-A-3 268 970. 

Der unabhãngige Anspruch 1 des Streitpatents lautet (nach 

Berichtigung zweier offensichtiicher Schreibfehler): 

"Reinigungs- und Desinfektionsmitteitabiette für den 

Wasserkasten von Spüitoiietten, die Substanzen aus der 

Gruppe Tenside, Desinfektions- und Bleichinittel, Salze, 

Säuren, Kompiexbiidnern, Fülistoffe, Farb- und Geruchs- 

stoffe, Abspüiregulatoren und Piastifikatoren, und 

gegebenenfails weitere, in derartigen Formulierungen 

übiiche Substanzen enthält, dadurch gekennzeichnet, daJ 

die Tablette aus wenigstens zwei miteinander 

verbundenen piastifizierbaren Genischen besteht, 

wenigstens zwei der Gemische miteinander unver-

trägliche Substanzen einerseits aus der Gruppe 
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aktivchlorabspaltende Substanzen, Sãuren und 

Komplexbildner und andererseits aus der Gruppe 

Farbstoffe und Duftstoffe enthalten, 

C) 	die Gemische gleiche oder ähnliche Konsistenz 

besitzen und 

d) 	die Tablette durch getrenntes Extrudieren der 

einzelnen Gemische, Zusammenfugen der Strange zu 

einem einzigen Strang und Schneiden dieses Stranges 

in Stücke von 20-200 g Gewicht, hergestelit wird." 

Die abhangigen Ansprüche 2 bis 5 betreffen besondere 

Ausführungsforinen der Reinigungs- und Desinfektionsmittel-

tabletten des Anspruchs 1. Der unabhängige Anspruch 6 

betrif ft ein Verfahren zur Herstellung der Reinigungs- und 

Desinfektionsmitteltabletten, das im wesentlichen durch 

das Merkmal d) des Anspruchs 1 charakterisiert 1st; der 

abhangige Anspruch 7 betrif ft eine besondere Ausgestaltung 

dieses Verfahrens. 

II. 	Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die 

Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der 

Einspruch zuruckgewiesen wurde. 

In den Gründen führt die Einspruchsabteilung aus, daB die 

Reinigungsblöcke nach (1) stets durch Einpressen oder 

Einbetten einer vorgefertigten Bleichmitteltablette in 

einein Grundkórper hergestelit werden. (1) enthalte keinen 

Hinweis auf das Verfahren des Anspruchs 1 nachdem die 

Reinigungsblócke durch Koextrusion der Komponenten und 

nachtragliches Zerschneiden der so erhaltenen Strange 

hergestelit werden. Der Gegenstand des Streitpatents werde 

daher durch (1) nicht nahegelegt; er sei auBerdem 

fortschrittlich wie die vom Patentinhaber vorgelegten 

Versuche zeigen. 
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Die von der Beschwerdeführerin nach Ablauf der Einspruchs-

frist vorgelegten Dokumente (2) und (3) betreffen Seifen, 

bei denen es keine Problenie hinsichtlich der Unverträg- 

lichkeit der Komponenten gebe und bei denen sich die 

Anwendungsbedingungen grundsätzlich von jenen der 

Reinigungsblocke unterscheiden. Daher haben die 

Dokumente (2) und (3), in denen Koextrusionsverfahren für 

Seifen beschrieben seien, den Gegenstand des Streitpatents 

nicht nahegelegt. 

Demgegenüber machte die Beschwerdeführerin geltend, daB 

die unterschiedliche Zusammensetzung der für die 

Herstellung von Seifen einerseits und für die Herstellung 

von Reinigungsblöcken andererseits verwendeten Komponenten 

unwesentlich und daher die Kornbination eines Koextrusions-

verfahrens nach (2) oder (3) mit der Lehre des 

Dokuments (1) naheliegend sei. Tatsächlich seien auch 

Reinigungsblöcke für Spülkästen bereits vor dem 

Prioritätsdatum des Streitpatents mittels eines 

Koextrusionsverfahrens hergesteilt worden. SchlieBlich 

bestritt die Beschwerdeführerin auch, daB die von der 

Beschwerdegegnerin am 6. April 1990 vorgelegten 

Vergleichsversuche - deren Ergebnisse als solche von ihr 

nicht angezweifelt werden - die erfinderische Tàtigkeit 

für den Gegenstand des Streitpatents stützen kännen, da 

dieser vergleich nicht mit dem nächsten Stand der Technik 

durchgeführt worden sei. 

Die Beschwerdegegnerin führte dagegen aus, daB die dem 

Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe die Herstellung von 

stabilen, sich gleichmäBig aufläsenden Reinigungs- und 

Desinfektionsmittelbläcken, die mindestens zwei mit-

einander unvertràgliche Substanzen enthalten, gewesen sei. 

Diese Aufgabe werde, wie die vorstehend genannten neuen 

vergleichsversuche zeigen, durch das beanspruchte 
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Verfahren geläst. Weder Dokument (1) noch die Entgegen-

haltungen (2) oder (3) geben dern Fachinann einen Hinweis 

auf diese Lösung. Die Dokumente (2) und (3) beschreiben 

zwar die Herstellung von Seifenblôcken, die aus mindestens 
zwei Komponenten bestehen durch Koextrusion dieser 

Komponenten und das Fachgebiet der Seifenherstellung sei 

dem des Streitpatents benachbart. ZUIn Unterschied von den 
Reinigungsblöcken stehen aber die Seifen während des 

Gebrauchs nicht ununterbrochen im Kontakt mit Wasser. Der 

Fachmann habe daher in Kenntnis dieses Unterschieds 

keinerlei Veranlassung gehabt, sich auf dein Fachgebiet der 
Seifenherstellung nach einer LOsung der Aufgabe des 

Streitpatents umzusehen. 

V. 	Am 2. Oktober 1990 hat eine mündliche Verhandlung 

stattgefunden. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zuruckweisung der 

Beschwerde. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die 

Entscheidung der Kammer verkündet. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Bei den der Entscheidung zugrundeliegenden Ansprüchen 

handelt es sich urn die Ansprüche in der erteilten Fassung, 

die auch durch die ursprunglich eingereichten Unterlagen 

gestutzt werden. Einwände nach Artikel 123 sind daher 

nicht zu erheben. 
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Gegenstand des Streitpatents sind Reinigungs- und 

Desinfektionsmitteltabletten (= Reinigungsblöcke), die in 
Wasserkàsten von Spültoiletten eingebracht werden. Diese 

Reinigungsblocke enthalten wenigstens zwei miteinander 

unvertràgliche Substanzen und bestehen aus wenigstens zwei 

initeinander verbundenen, plastifizierbaren Gemischen 
gleicher oder ãhnhicher Konsistenz, die jeweils eine der 
rniteinander unverträglichen Substanzen enthalten. Sie - 

werden durch getrenntes Extrudieren der einzelnen 
Gemische, Zusaininenfugen der Strange und Schneiden des so 

erhaltenen einzigen Strangs in Stücke von 20-200 g Gewicht 
hergestelit. 

Die Kaniiner geht bei der Beurteilung der Patentfàhigkeit 
vom Dokument (1) als nàchstem Stand der Technik aus. Dort 

werden bereits Reinigungsbläcke für Spülkãsten beschrieben 

die aus zwei Komponenten aufgebaut sind. Die eine 

Koirponente enthàlt ein Reinigungsrnittel mit mindestens 

einer oberflàchenaktiven Substanz und gegebenenfalls 

weitere Zusatzstoffe, wie beispielsweise Farbstoffe. Die 

zweite Komponente enthält ein Bleichmittel, beispielsweise 

halogenierte Isocyanursäure oder deren Alkalimetalisaize. 

Nach (1) werden die Reinigungsblócke iminer so hergesteilt, 
daB die Komnponente, die das Bleichmittel enthält, in 

Tablettenformn vorgefertigt und während oder nach der 

Forinung der zweiten Komnponente in diesen Grundkörper 

eingebettet oder eingepreSt wird (vgl. (1) Patent-

ansprüche, Zeichnungen, Seite 2, Zeilen 5 bis 9 in 

Verbindung mit Seite 6, Zeile 16 bis Seite 9, Zeile 21). 

Die beiden Koinponenten kônnen jeweils durch ein GieB-/ 

Schmnelzverfahren ein Tablettierverfahren oder em 

Extrusionsverfahren hergestelit werden (vgl. (1), Seite 6, 

vorletzter Absatz für den GrundkOrper und Seite 15, erster 

Absatz für die Bleichmitteltablette). 

00979 	 . . ./. 



6 	 T 138/89 

Wie die Beschwerdegegnerin festgestellt hat, haben die 

nach (1) hergesteliten Reinigungsblôcke den Nachteil, beim 
bestimmungsgema1en Gebrauch nicht ausreichend stabil zu 

sein und zum Zerfall in ihre Komponenten zu neigen. 

Die Beschwerdegegnerin hat sich die Aufgabe gesteilt, 
diesen Nachteil der aus (1) bekannten Reinigungsblocke zu 
beseitigen, d. h. ihre Stabilität zu erhähen. Sie schlägt 
als Lôsung Reinigungsblocke mit den Merkirialen des 

Anspruchs 1 des Streitpatents vor. 

Die Kammer hat sich davon überzeugt, daB in keiner der ihr 
von iegenden Entgegenhaltungen Reinigungstabletten 

beschrieben werden, die in alien Merkinalen mit denen des 
Streitpatents übereinstimmen. Der Gegenstand des 

Anspruchs 1 1st daher neu; da dies nicht bestritten wird, 
erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu. 

Zu prüfen bleibt, ob der Lösungsvorschlag des Streit-
patents auf erfindenischer Tätigkeit beruht. 

6.1 	Es war bereits bekannt, Seifen, die aus zwei (oder mehr) 

Komponenten aufgebaut sind, durch Extrudieren der 

Komponenten, Vereinigen der Strange zu einem einzigen 
Strang und Schneiden dieses Strangs in Stücke der 

gewünschten Gr6l3e herzustellen. Ebenso war bekannt, daB 

die Komponenten so hergesteliter Seifen fest miteinander 

verbunden sind. Diese Seifen sind stabiler als solche, bei 

denen die Komponenten in anderer Weise zusaitunengefugt 

werden, z. B. durch Einfügen einer vorgeformten Koxnponente 

in Lôcher der anderen Komponente (vgl. (3), Spalte 2, 

Zeilen 15 bis 24 in Verbindung mit Spalte 1, Zeilen 42 bis 

51; Spalte 10, Zeilen 4 bis 21, sowie (2) Seite 1, 

Zeilen 29 bis 38 und Seite 2, Zeilen 111 bis 115). 

Al 
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Da bereits in (1) für den Fachmann die Mäglichkeit 

vorgezeichnet war, jede Komponente der Reinigungsblocke 

für sich durch Extrusion herzustellen, hàtte er bei der 

Suche nach LOsungen für die dem Streitpatent zugrunde 

liegende Aufgabe ohne weiteres die für das Nachbarg.ebiet 

der Seifenherstellung bekannte technische Lehre der 

Koextrusion der Komponenten in Erwagung gezogen und, in 

Ubereinstimmung mit dieser Lehre, eine verbesserte 

Stabilitãt der so hergesteilten Reinigungsbläcke erwartet. 

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, daB ein Fachmann, 

in Kenntnis der unterschiedljchen chemischen 

Zusammensetzung der Seifenkomponenten einerseits und der 

Reinigungsblockkomponenten andererseits, dies nicht getan 

hàtte, kann die Kammer nicht zustimmen: 

Der Fachmann stand nämlich nicht vor der Aufgabe für 

Reinigungsblbcke die gleiche Stabilität zu erreichen, ie 

sie für die Seifenblôcke nach (2) oder (3) erzielt wurden, 

sondern die Stabilitàt der aus (1) bekannten Reinigungs-

bläcke überhaupt zu verbessern. Die Anregung, daB die 

Koextrusion der Komponenten eine Stabilitätserhähung 

bewirken kànne, war aber zweifelsfrei den Entgegen-

haltungen (2) und (3) zu entnehmen (vgl. (2) und (3), bc. 

cit.). Allenfalls hàtte ein Fachmann Zweifel über das 

AusrnaB der dadurch bei Reinigungsbläcken erzielbaren 

Stabilitàtsverbesserung haben kännen. Dies hàtte ihn aber 

nach Uberzeugung der Kammer keinesfalls von einer 

Ubertragung der aus (2) und (3) bekannten Lehre auf die 

Herstellung von Reinigungsbläcken abgehalten, urn so in 

naheliegenden Versuchen das AusinaB der an sich zu 

erwartenden Stabilitàtsverbesserung be! durch Koextrusion 

hergesteliten Reinigungsbläcken zu ermittein. 

Aus den gleichen Gründen kann auch der Hinweis der 

Beschwerdegegnerin auf die unterschiedlichen Verhältnisse 

bei der Verwendung der Seifen einerseits und der 

Reinigungsblôcke andererseits (vgl Nr. IV, oben), nicht 
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als Argument für die erfinderische Tätigkeit herangezogen 
werden. 

	

6.2 	Die Beschwerdegegnerin hat Vergleichsversuche vorgelegt, 
mit denen sie nachweisen wollte, daIs im Vergleich zu den 

aus (1) bekannten Reinigungsblócken jene des Streitpatents 

eine erhôhte Stabilität beim bestimmungsgeinäBen Gebrauch 
aufweisen. Dabei hat sie sowohl für die Bleichxnittel-
tablette der Reinigungsblocks nach (1), als auch für die 

entsprechende Komponente des Reinigungsblocks nach deni 

Streitpatent Natriumndichlorisocyanurat als aktivchlor-
abspaltende Substanz eingesetzt. 

Bei den drei in (1) konkret genannten Rezepturen für 

Bleichmitteltabletten wird aber Natriunidichiorisocyanurat 

nie als alleiniges Bleichniittel genannt (vgl. (1), 

Seite 23, unten). Daher bleibt die Aussagekraft dieser 

Vergleichsversuche fraglich. 

Selbst wenn aber zu Gunsten der Beschwerdegegnerin 

angenommen wird, daB die von ihr vorgelegten Versuche 
tatsàchlich die behauptete Verbesserung der aus (1) 

bekannten Reinigungsblócke belegen, so ware eine solche 

Verbesserung nur als Ergebnis von Mal3nahmnen anzusehen, die 

sich dem Fachniann aufdrängten, da sie bereits auf einem 

technischen Nachbargebiet erfolgreich zur Losung der 

gleichen Aufgabe eingesetzt wurden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf 

erfinderischer Tätigkeit. 

	

6.3 	Es geht auch der Einwand der Beschwerdegegnerin fehl, in 

(1) gebe es keine Beispiele für die Herstellung einer 

Reinigungstablette mnittels Extrusion beider Komponenten 

und für die Bleichniitteltablette sei Extrusion jedenfalls 

nicht bevorzugt. Zur technischen Lehre einer Entgegen- 
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haltung, die bei der PrUfung auf erfinderische Tätigkeit 

zu berücksichtigen ist, gehärt nämlich nicht nur das, was 
dort in den Ausführungsbeispielen irn einzelnen beschrieben 

ist, sondern auch jede für den Fachmann zweifelsfrei dern 
Gesamtinhalt der Entgegenhaltung entnehrnbare Information 

(vgl. T 12/81, Entscheidungsgrunde Nr. 7, AB1. EPA 1982, 
296, 301) 

6.4 	Ebenso geht das Argument fehi, die Beschwerdegegnerin habe 

hinsichtlich des Merkmals d) des Anspruchs 1 eine Auswahl 
aus inehreren in (1) angegebenen Mbglichkeiten, die sich 

durch die Kombination der für jede Komponente der 

Reinigungsblöcke in (1) genannten Herstellungsmäglich-
keiten (vgl. Nr. 4, oben) ergeben, treffen müssen. 

Zunàchst ist festzustellen, daB es sich im vorliegenden 

Fall nicht urn die Auswahl eines bestimmten, 

individualisierten Merkmals aus einer in aligemeiner Form 

definierten Gruppe von Merkinalen handelt; vielmehr besteht 

die geltend gemachte Auswahl darin, aus zwei Listen von 

ausdrücklich genannten technischen Merkmalen je eines, 
nãinlich ein Herstellungsverfahren für jede Komponente, 

herauszugreifen und miteinander zu kombinieren. Wie unter 

Punkt 6.1 ausgeführt, war aber die Herstellung der 

Reinigungsblôcke mittels eines Koextrusionsverfahrens, das 

zwangslàufig die Herstellung der Komponenten der 

Reinigungsblbcke durch Extrusion voraussetzt, durch die 

Dokuinente (2) und (3) für den Fachmann nahegelegt. 

Eine Erfindung beruht nicht auf erfinderischer Tãtigkeit, 

wenn der Stand der Technik bereits so deutliche Hinweise 

enthàlt, daB der Fachmann von den beanspruchten MaBnahmen 

eine erfolgreiche Lôsung der technische Aufgabe erwarten 

konnte und er sie daher für seine Problemläsung - 

zumindest versuchsweise - eingesetzt hätte. Bei der 

Prufung elner Erfindung auf erfinderische Tätigkeit ist 
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deshaib der Stand der Technik auf das Vorliegen soicher 

Anregungen zu untersuchen. Wird ihre Existenz 

festgestellt, so muB erfinderische Tätigkeit für die 

fragliche Erfindung verneint werden, wobei die Form dieses 

Hinweises keine Rolle spielt. 

1st, so wie hier, festgestellt worden, daB bestimmte 

MaBnahmen im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe dem 

Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt wurden, 

so kann der Umstand, daB diese MaBnahmen auch als Auswahl 

aus der breiteren Lehre einer Entgegenhaltung aufgefaBt 

werden könnten, an diesem Ergebnis nichts àndern, weil 

eben eine solche Auswahl für den Fachmann nach Auffassung 

der Kanuner naheliegend war. 

7. 	Der Gegenstand des Anspruchs 6 beruht aus den gleichen 

Gründen wie Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Tàtigkeit. 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 7 fallen mit den 

unabhángigen Anspruchen 1 bzw. 6. 

Entscheidungsformel 

Ails diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

Das europáische Patent 101 402 wird widerrufen. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 P. Lançon 
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